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Die verordnete Sicherheit
W* I i ' //t " /// / /

Zur Novellierung der Strahlenschutzverordnung
Der neuartige Umgang mit der Strahlenschutz-
Verordnung, die angestrebte Novellierung und das
bereits verabschiedete Strahlenschutzvorsorge-
gesetz, also die rechtlichen Spätfolgen von
Tschernobyl, verdeutlichen die anscheinend noch
ungebrochene Zuversicht der Bundesregierung
in die Atomenergie.
Auch wenn die Beschäftigung mit Gesetzeswerken
äußerst trocken ist, soll hier der Versuch gewagt
werden, die wesentlichen Veränderungen
darzustellen.
Ausgeklammert bleibt dabei die Frage, inwieweit
der Streit um Grenzwerte überhaupt Wissenschaft-
lieh begründet ist oder die geplante Novellierung
lediglich eine Anpassung an die Situation nach
Tschernobyl darstellt, der es der Atomindustrie
ermöglicht, an ihren Ausbauplänen festzuhalten.

von Thomas Kirski, Ernst Rößler, Bernhard Stein

Schon wenige Tage nach dem Reaktorunglück von Tschernobyl
wurde deutlich, daß auch noch in einer Entfernung von über

1000 km in Deutschland die Höhe der radioaktiven Belastung
durch den Fallout so hoch war, daß die Grenzwerte der Strahlen-

Schutzverordnung (StrlSchV) in vielen Fällen überschritten wur-
den. So äußerte Prof. A. Kaul vom Institut für Strahlenhygiene des

Bundesgesundheitsamtes, Mitglied der Strahlenschutzkommis-
sion (SSK): »Düften wir ein 30-50-90-mre/n-Äbnze/tf (gemeint
ist 30 mrem über Luft, 30 mrem über Wasser und Nahrung, 90

mrem Schilddrüsendosis, »30-mrem-Konzept«, d.A.), dann Aar-

ten wir z. B. den hindern in Bayern in diesem 3aArdas Betreten der
Ö/jfenfZ/cAAeZt, sozusagen des Bodens verAtefen müssen, denn
nacA den DosisAerecAnwngen aw/gr«nd der Déposition in Bayern
AaAen wir mir einer fo/gedosis im ersten JaAr nacA ZscAernoAyZ

ZwiscAen 30 and 60 mrem zw recAnen. Regional Aönnen in Bayern

darcAaas zweZ/àcA AöAere Uferte aa/treten. «' (S. 143) So fehlte es

auch nicht an Versuchen von Experten, die StrlSchV mit ihrem
30-mrem-Konzept als nicht anwendbar zu erklären. Nochmals
Prof. A. Kaul: »Diesa/ieinmacAf deafZZcA, wiennreaZZ.vf/.ycA/ürein
soicAes Ereignis so/cAe Uferte (der StrlSchV, d.A.) sind.«' (S. 144)

Offensichtlich haben nur wenige Experten damit gerechnet,
daß ein Reaktorunglück in so großer Entfernung die Radioaktivi-
tät so stark ansteigen lassen würde. Die Überschreitung der aus
dem 30-mrem-Konzept abgeleiteten Grenzwerte hat zu einer gro-
ßen Verwirrung in der Öffentlichkeit geführt, mußten doch in aller
Eile neue Grenzwerte gefunden werden, die einen Umgang mit
der Katastrophe ermöglichten. Da etwas geschehen war, was kei-

ner für möglich gehalten hatte, begann auch von neuem eine Dis-
kussion über die Gefährlichkeit von radioaktiver Niedrigstrah-
lung, obwohl der wissenschaftliche Konsens zu dieser Frage weit
größer ist als als allgemein geglaubt wird.

Deutlich wird das auch an einer Bemerkung des Berliner Sena-

tors für Stadtentwicklung und Umweltschutz, Prof. Dr. J. Starnick:
»Die IZnferscAZede (der Richtlinien, d.A.) residt/eren daAer, da/?

man das 30-mrem-Äbnzepf der 5fr/ScAF/ür die BearfeZZang einer
mögZZcAen GesandAeirsge/aArdang Aerangezogen Aar. O/fenAar
war man sicA nicAr im AZaren, da/? dieses Äonzepr das ErgeAnis ei-

ner Aonsegaenten Afinimiernngsstrategie /ür die TrAe/t in Aern-
recAniscAen AnZagen ist. Ein Konzept, das an einer SeAwe/Ze der
GesandAeZtoge/aArdang darcA radioaAtive StraAZang nicAt Aeran-
reicAt. « * Obwohl man sich vor Tschernobyl einig war, daß es

keinen Schwellenwert für Schäden durch Radioaktivität gibt,
tauchte diese Theorie wieder auf, und es schien so, als wäre radio-
aktive Strahlung plötzlich weniger gefahrlich. In diesem Zusam-

menhang ist es also sinnvoll, noch einmal die Geschichte des

30-mrem-Konzepts zu rekapitulieren.
Vorweg aber noch eine Bemerkung: Wir können noch nicht mit

den Folgen von Tschernobyl leben, ohne Kompromisse schließen

zu müssen. Die Verseuchung unserer Umwelt ist so weitreichend,
daß wir in vielen Fällen eine höhere Belastung als 30 mrem in Kauf
nehmen müssen. Dies muß jedoch deutlich unterschieden werden

von der Aussage, daß die nach Tschernobyl vorliegende Belastung
ungefährlich sei. Als Maßstab der Gefährlichkeit von Niedrig-
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Strahlung ist die StrlSchV nach wie vor gültig, wenn auch anschei-
nend keine rechtlichen Konsequenzen daraus gezogen werden
können. (Versuche mit dem §45 eine Abschaltung der AKW zu
erzwingen, wurden mit dem Argument abgewiesen, es handele
sich nur um ein Gesetz zur Genehmigung von Anlagen.) Diese

Verwechslung von Machbarkeit und Gefährlichkeit ist in der öffent-
liehen Diskussion weit verbreitet. Mit Recht hat hier das Mißtrauen
der Bevölkerung gegenüber offiziellen Stellen zugenommen.

Gefährlichkeit von Niedrigstrahlung

Das 30-mrem-Konzept ist nach jahrelangen Überlegungen und
Recherchen erarbeitet und schließlich 1976 gesetzlich verankert
worden. Auch dieses Konzept stellt einen Kompromiß zwischen
der Atomindustrie und den Bedürfnissen der Bevölkerung dar.

Auch wenn die StrlSchV aufeine Begründung der Dosiswerte ver-
ziehtet, so folgt sie doch den Empfehlungen der internationalen
Strahlenschutzkommission (ICRP). Danach sollte die Belastung
der Bevölkerung aus allen zivilisatorischen Einflüssen 5 rem pro
Generation, d.h. innerhalb von 30 Jahren, nicht überschritten
werden (ICRP Publikation Nr. 9). Dies wurde 1969 von der
deutschen Atomkommission übernommen. Im speziellen sollten
2 rem pro 30 Jahre aufkerntechnische Anlagen entfallen. Mit die-
ser Aufteilung sollte sichergestellt werden, daß die Kerntechnik
nicht die gesamte genetisch als zulässig angesehene Dosis für sich
allein beansprucht. Diese Belastungsgrenze von 2 rem wurde
nochmals unterteilt. Die eine Hälfte entfiel auf radioaktive Ablei-
tungen in Luft, die andere Hälfte der 2-rem-Dosisgrenze auf Ab-
gaben über Wasser. Rechnet man diese Belastungsgrenze auf ein
Jahr um, erhält man das 30-mrem-Konzept als Auflage an die
Betreiber von kerntechnischen Anlagen.

Die Belastung von 5000 mrem innerhalb von 30 Jahren ist '/30

des Wertes für beruflich Strahlenexponierte, der von der ICRP auf
5000 mrem pro Jahr festgesetzt wurde. Auch dieser Wert ist in die
deutsche Strahlenschutzverordnung übernommen worden. In al-
len Fällen handelt es sich bei den Grenzwerten um Ganzkörper-
dosen.

Gemäß der Philosophie der ICRP ist diese Absenkung der Bela-

stungsgrenze völlig konsequent: Danach muß das Risiko der Be-

völkerung gegenüber einer kleinen Gruppe beruflich Strahlen-

exponierter wesentlich reduziert werden. Nach ICRP-Überlegun-

gen führt eine Arbeit in einer kerntechnischen Anlage mit einer

Belastung von 5000 mrem pro Jahr zu einem vergleichbaren Risi-
ko mit anderen Industriezweigen. Diese Vorgehensweise, die Be-

lastung der Bevölkerung weit niedriger zu halten als die spezieller
Berufsgruppen, ist allgemeine Praxis. Z.B. ist die maximale Ar-
beitsplatzkonzentration, der sogenannte MAK-Wert, weit höher
als die entsprechende Auflage an die Betreiber von beispielsweise
Kohlekraftwerken, die in der TA-Luft (technische Anleitung Luft)
geregelt wird.

Zusammenfassend kann also gesagt werden, daß sogar auf
internationaler Ebene das 30-mrem-Konzept als Maßstab der
Gefährlichkeit von Niedrigstrahlung bzw. als gesellschaftlich in
Kauf genommene Gefährlichkeit anerkannt ist.

Die geplante Novellierung
der Strahlenschutzverordnung
Die Europäische Gemeinschaft hat 1980 und 1984 Richtlinien

für den Strahlenschutz beschlossen. 1986 sollte eine Anpassung

des deutschen Rechts erfolgen. Aufgrund der Verwirrung nach
dem Unglück von Tschernobyl kam es dazu nicht mehr. So ist mit
einer Verabschiedung für die jetzt beginnende Legislaturperiode
zu rechnen.

Die StrlSchV von 1976 setzt für verschiedene Organe sowie für
den ganzen Körper Grenzwerte der Belastung fest. Dies geschieht
für die beruflich Strahlenexponierten und in fester Relation dazu
für die Bevölkerung. Diese Organgrenzwerte sind sehr verschie-
den und sollen der unterschiedlichen Strahlenempfindlichkeit
eines Gewebes beziehungsweise Organs Rechnung tragen. So

liegt der Grenzwert für die Ganzkörperbelastung der Bevölkerung
bei den schon erwähnten 30 mrem über Ingestion (Essen) und
30 mrem über Inhalation (Atmen), für die weniger empfindliche
Schilddrüse bei 90 mrem pro Jahr.'

Entsprechend der unterschiedlichen Anreicherung gehört zu je-
dem chemischen Element ein Organ, bei dem der Organgrenzwert
zuerst überschritten wird (z.B. Jod: Schilddrüse; Strontium: Kno-
chen). Man spricht vom sogenannten kritischen Organ. In der bis-
her gültigen StrlSchV wird die zulässige Radioaktivitätsaufnahme

nur durch die Dosis in diesem Organ begrenzt.
Ein Nachteil dieses Konzepts besteht darin, daß andere Organe,

die weniger belastet werden, nicht berücksichtigt sind. Aber auch
diese geringe Belastung trägt zum Risiko bei, zum Beispiel an
Krebs zu erkranken. Danach unterschätzt die gültige StrlSchV das

Strahlenrisiko.
In der angestrebten Novellierung der StrlSchV soll dieser Man-

gel behoben und die Strahlenbelastung aller Organe für die Ab-
Schätzung des Risikos berücksichtigt werden. Dabei beruht die

Neuformulierung vor allem auf Empfehlungen der Internationa-
len Strahlenschutzkommission (ICRP Nr. 30 und ICRP Nr. 26).
In diesen Veröffentlichungen wird das Konzept der effektiven
Dosis vorgestellt. Es hat den Anspruch, das gesamte sogenannte
stochastische Strahlenrisiko des Menschen zu erfassen. Unter sto-
chastischen Strahlenschäden versteht man solche, bei denen die
Wahrscheinlichkeit des Auftretens von der Höhe der Dosis ab-

hängt, jedoch nicht das Ausmaß der Schäden. Für sie gibt es kei-
nen Schwellenwert. Zu dieser Schadensart gehören Krebs und

genetische Veränderungen, also die Spätfolgen. Unter nichtsto-
chastischen Schäden sind die akuten Folgen gemeint, also die
unmittelbar eintretende Strahlenkrankheit bei höheren Dosen.
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Diese vollständige Erfassung aller Schäden ist ein sehr hoher An-
spruch, und es ist hier Skepsis angebracht, ob eine solche standar-
disierte Risikoerfassung überhaupt zu leisten ist.

Nach dem Konzept der effektiven Dosis wird die durch eine Be-

lastung entstandene Organdosis mit einem für jedes Organ spezi-
fischen Wichtungsfaktor multipliziert. Dies geschieht für alle
Organe, und durch Aufsummierung dieser Werte erhält man die
effektive Dosis. Die entscheidende Größe in dieser Rechnung ist
der Wichtungsfaktor. Er soll die relative Strahlenempfindlichkeit
des entsprechenden Organs kennzeichnen, d.h. mit wievielen töd-
liehen Krebserkrankungen pro Dosis beim jeweiligen Organ zu
rechnen ist. Mit diesem Ansatz soll sichergestellt werden, daß

jede Organbelastung, gewichtet mit der entsprechenden Strahlen-

empfindlichkeit, in die Gesamtdosis eingeht. Nachdem bereits die
Berechnungen der Organdosen schwierig sind, wird mit diesem

Konzept eine weitere schwer zu ermittelnde Größe, der Wich-
tungsfaktor, eingeführt.

Wie kommt nun die internationale Strahlenschutzkommission
zu ihren Wichtungsfaktoren? Erfahrungen über die Gefährlichkeit
von radioaktiver Strahlung stammt aus der medizinischen Anwen-
dung, von den Überlebenden der Atombombenabwürfe und von
beruflich strahlenexponierten Personen. Die internationale Strah-
lenschutzkommission zieht zur Bestimmung der Risikofaktoren
und damit der Wichtungsfaktoren nur die erhöhte Sterblichkeit
heran. Das heißt, nicht direkt zum Tode führende Erkrankungen
bleiben unberücksichtigt. Dieser Unterschied wird für die Schild-
drüse besonders deutlich. Die Zahl der Krebserkrankungen liegt
dreißig mal höher als die Sterblichkeit infolge von Schilddrüsen-
krebs. * Durch medizinische Maßnahmen ist dieser Krebs immer
öfter behandelbar, die Sterblichkeit nimmt ab und damit kommt es

zu einem sehr niedrigen Wichtungsfaktor. Konkret: Eine Organ-
dosis von 3000 mrem trägt mit einer Dosis von 90 mrem zur effek-
tiven Dosis bei (Wichtungsfaktor Schilddrüse 0,03).

Auch wenn rein zahlenmäßig der geplante Grenzwert der effek-
tiven Dosis von 30 mrem identisch bleibt mit der Ganzkörperdosis
der alten StrlSchV, läßt dieses Konzept wesentlich höhere Organ-
dosen zu. Dies ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb die

Em /trbe/'fer be/'m E/'n/egen der m/'f
4/um/n/um umfc/e/'defen D/an-Paf/io-
nen m die E/'nsafzfcanä/e des G/ap/w'f-
Reaktors. D/'e Patronen haben e/'n
Gew/cbf von 2 '/2 Pfund, e/ne Länge
von Ï0 cm und einen Durchmesser
von 2 '/2 cm. Geivöhn//ch werden
39 b/'s 54 Patronen in e/'nen Kanal
e/nge/egf. /n der Srusttasche des /tr-
be/fsk/ffe/s s/nd Sfrah/enmeßgeräfe
zu sehen, d/'e dem Gesundheitsschutz
d/'enen. (Or/'g/'na/bz'/d und -ton 7956)

Bundesregierung dieses Konzept nicht in seiner reinen Form
übernehmen will. Es soll ein Mischkonzept zur Anwendung
kommend Danach begrenzt in den meisten Fällen wieder die

Organdosis und nicht die effektive Dosis die Strahlenbelastung.
Wichtiger ist die erneute Festschreibung von 5000 mrem Ganz-

körperdosis bzw. effektiver Dosis pro Jahr für beruflich Strahlen-

exponierte. Wenn dies im wesentlichen auch keine Veränderung
gegenüber der alten StrlSchV bringt, so liegen doch mittlerweile
genügend Untersuchungen vor, die belegen, daß das Berufsrisiko
in einer kerntechnischen Anlage oberhalb des Risikos in anderen
Industrien liegt. Die ICRP will aber mit ihrem Grenzwert eigent-
lieh sicherstellen, daß Arbeiter in Atomanlagen keinem höheren
Berufsrisiko als andere Arbeiter ausgesetzt sind. Zur Berechnung
des Risikos wird ein »Verlust an Lebensjahren« berechnet, und

zwar werden pro tödliche Krebserkrankung 10 bis 15 Jahre, bei
nicht tödlichem Verlauf die Zeit der Therapie (Krankenhausauf-
enthalt) als »Verlust« angerechnet. Erstaunlicherweise nimmt die
ICRP dazu als Vergleichsrisiko für konventionelle Industrien 100

tödliche Arbeitsunfälle pro 1 Mio Beschäftigte pro Jahr an, ob-
wohl noch in ihren eigenen früheren Publikationen von nur 50
Todesfällen ausgegangen worden ist und das Berufsunfallrisiko in
den letzten Jahren eher gesunken ist. Zudem wird nur der gering-
ste Risikofaktor in der Risikoabschätzung verwendet: Die Anga-
ben in der Literatur schwanken zwischen 100 (ICRP Nr. 26) über
300 (Schmitz-Feuerhake) bis zu 8000 (Morgan) Krebstodesfällen
bei 1 Mio Personen-rem.^

Nach eigenen Angaben der ICRP wird beim durchschnittlichen
Strahlenarbeiter nur '/io dieses hohen Werts von 5000 mrem er-
reicht. Danach stünde also einer Absenkung dieses Grenzwertes

um den Faktor 10 nichts entgegen. Natürlich bestehen Zweifel, ob
diese Behauptung der ICRP zutrifft.

Nur ein Grenzwert für beruflich Strahlenexponierte ist im
Novellierungsentwurf gesenkt worden. Die Extremitäten »ein-
schließlich der dazugehörigen Haut« sollen künftig statt mit 60

rem mit 50 rem bestrahlt werden dürfen. Bleibende Hautschäden
stellten bisher den größten Anteil der als Berufskrankheit aner-
kannten Strahlenschäden.
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Die folgenreichste Veränderung im Novellierungsentwurf er-
gibt sich bei der Festlegung der Dosisfaktoren. Mit Hilfe dieser
Faktoren berechnet sich aus der aufgenommenen Aktivität die
Dosis im entsprechenden Organ. Hier verwendet der Entwurf
Werte des Bundesgesundheitsamtes, die teilweise sogar niedriger
liegen als diejenigen der ICRP Nr. 30. So ist bei dem wichtigen
Isotop Strontium - 90 der Dosisfaktor bis um den Faktor 15 gesenkt
worden. Damit wird die besondere Gefährlichkeit dieses Ele-
ments (Auslösung von Leukämie) jetzt viel geringer bewertet.

Die Novellierung sieht genau wie die alte StrlSchV keine niedri-
geren Grenzwerte für schwangere Frauen und Kleinkinder vor.
Obwohl es auch offizielle Sprechart ist, daß sie Risikogruppen
darstellen, findet man in der StrlSchV dafür keinen Hinweis. Jüng-
ste Pressemitteilungen machen einen Zusammenhang zwischen
Mißbildungen bei Neugeborenen und der Belastung in Deutsch-
land nach Tschernobyl wahrscheinlich. Daher ist eine Herabset-

zung der Dosiswerte für diese Risikogruppen notwendig.

Das Strahlenschutzvorsorgegesetz

Das Unglück von Tschernobyl hat auch den Politikern klarge-
macht, welche Dimensionen ein schwerer Reaktorunfall in Europa
hat. Aus dem Reaktorunfall werden jetzt zwei Folgerungen gezo-
gen. Entweder: Die Atomenergie stellt einen Irrweg bei der Lö-

sung unserer Energieprobleme dar; eine Technik, die die Gesell-
schaft zum Experimentierfeld macht, ist nicht vertretbar. Oder:
Wir müssen das Restrisiko dieser Technik tragen. Noch zu erwar-
tende Unfälle müssen durch ein verbessertes Katastrophenmana-

gement handhabbar gemacht werden. Diesen Weg schlägt die
Bundesregierung offensichtlich mit dem im Hauruck-Verfahren

durchgezogenen »Strahlenschutzvorsorgegesetz« (StrVG) ein.
Ziel dieses Gesetzes ist es, »die rec/??//c/ze« Grunä/agen^ur ei«

e/fe/äives unä koordiniertes Pörge/ien a//er Z>e?«7/g?<?n Dien.vt.ste/-

/en in ßwnd nnd Ländern znnt Sc/ttäz der ßevö/kernng« bei Strah-
lenunlällen mit »nickt wner/?eW/c/?en« radiologischen Auswir-
kungen zu schaffen.®' ' Dieses versucht das StrVG durch eine

strikte Zuordnung der Kompetenz zu erreichen.
Dem Bund wird zum Zweck der Organisation eines Frühwarn-

systems die bundesweite Überwachung von Luft und Wasser so-
wie die Ermittlung der Gamma-Ortsdosisleistung zugewiesen.
Den Ländern obliegt die Messung der Radioaktivität in Lebens-,
Futter- und Arzneimitteln, in Trink-, Grund- und Abwasser sowie
in Boden und Pflanzen. Die Länder übermitteln die Daten an die
Zentralstelle des Bundes, die sämtliche Daten in einem Informa-
tionssystem »Radioaktivität in der Umwelt« zusammenfaßt.

Die anschließende Bewertung der Daten, die Festlegung von
Dosis- und Kontaminationswerten sowie der Erlaß von Empfeh-
lungen obliegt allein dem Bundesminister für Umwelt, Natur-
schütz und Reaktorsicherheit (BMU). Auch »ä/e ßerec/?nwngs-

ver/äkren nnä Annokmcn, ä/e r/er Bestimmung von Dosiswerten
irnr/ fönfaminofio/tswerten zugrunde ge/eg? weräen« können von
ihm festgelegt werden.' Die Festlegung der Dosiswerte erfolgt im
Einvernehmen mit den Bundesministerien für Jugend, Familie,
Frauen und Gesundheit, Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
sowie für Wirtschaft und mit Zustimmung des Bundesrates. So-

weit Regelungen noch nicht bestehen, kann bei Eilbedürftigkeit
auf die Zustimmung des Bundesrates verzichtet werden. Die
jeweils zuständigen Bundesminister können im Einvernehmen
mit den übrigen genannten Bundesministern den Handel mit ver-
seuchten Waren verbieten. Empfehlungen des BMU erfolgen
ebenfalls in Einvernehmen mit den beteiligten Bundesministern.

Nur soweit das BMU von seiner Befugnis keinen Gebrauch macht,
können die zuständigen obersten Landesbehörden mit seiner Zu-
Stimmung Empfehlungen an die Bevölkerung richten. »Dam/?
sind widersprüc/z/ic/ze Em/j/e/dungen der Be/zörden in Bund und
Ländern granä.yä'rz/Zck azzsgesc/z/osse«. «®

Neben diesen Regelungen für zukünftige Unfälle hat das StrVG
aber auch Auswirkungen auf den Umgang der Behörden mit den

Folgen von Tschernobyl. Die neuen Grenzwerte, z.B. der EG-
Einfuhrgrenzwert, suggerieren eine Unbedenklichkeit der Bela-

stung nach Tschernobyl. Das Minimierungsgebot der Strahlen-
Schutzverordnung wird von Maßstäben abgelöst, die nach wirt-
schaftlichen und politischen Gesichtspunkten gesetzt werden.

Die nächsten Katastrophen warten schon

Wie sich die Einschätzung der Sicherheit von Atomanlagen
nach Tschernobyl auch unter Politikern geändert hat, zeigt noch
einmal ein Blick in die Strahlenschutzverordnung: Mit diesem
Gesetz bereitet sich die Bundesregierung aufeinen Unfall vor, den

es nach dem Gesetz bei uns gar nicht geben darf. Der §28 der
StrlSchV legt nämlich fest, daß eine Atomanlage nur dann geneh-
migt werden darf, wenn die Menschen in der Umgebung der
Anlage im »ungünstigsten Störfall« höchstens 5 rem Ganzkörper-
dosis und 15 rem Schilddrüsendosis erhalten. Die StrlSchV geht
offensichtlich davon aus, daß Menschen in größerer Entfernung
vom Unfallort nicht betroffen sind und ihre Dosis unter den 30

mrem des Normalbetriebes bleibt. Das liegt daran, daß es sich bei
diesem größten anzunehmenden Unfall (»GAU«) lediglich um
einen Totalausfall der Reaktorkühlung ohne Beschädigung der
Betonhülle des Reaktors handelt, was schon lange als Verharm-
losung kritisiert wird. Tschernobyl hat uns gezeigt, daß es mit 30-
und 50-km-Zonen um den Unfallort bei einem »Super GAU«
nicht getan ist.

Daß auch bei einigen »Experten« das Vertrauen in alte Störfall-
konzepte gesunken ist, belegen Äußerungen aus der Expertenan-
hörung zum StrVG. Da wird diskutiert, ob man sich den Hand-

lungsspielraum für die nächste Reaktorkatastrophe durch die For-

mulierung die Strahlenbelastung »so gering wie mög/ic/z«, »so

Sfra/i/emvamze/c/ien (F/üge/rad) /auf An/age W/ (zu § 35,37) der
Sfr/Sc/iV, dam/f's end//c/) ma/ r/c/»f/g gemacht w/rd.



50 WECHSELWIRKUNG Nr. 33, Mai '87

gering wie vernnn^i'gerwewe Zianä/iabäar« oder »so weif veirin-
gern wie vemün/rigerweise mög/ic/i« offenhalten soll.' (S. 83)

Der Jurist Prof. Bothe will angesichts der Tatsache, daß er etwa
10 km vom AKW Biblis entfernt wohnt, die Verantwortung lieber
bei den Behörden vor Ort sehen. Denn: » Wënn es wirWi'c/i ei/ig isr,
Zrom/ni äer Biwä e/i zu spät. «' (S. 158) Warum die Strahlenschutz-
kommission den Grenzwert aus der StrlSchV für Menschen in der
direkten Umgebung eines (deutschen) Unfallreaktors nicht an-
wandte, erklärt sie auch damit, daß sie zu dem Zeitpunkt noch
nicht gewußt hätte, wieviel Aktivität in Tschernobyl noch frei-
gesetzt werden würde. Das vermittelt einen Eindruck von der Fle-
xibilität dieser Kommission.

Die deutlichste Sprache spricht der Vertreter des bayerischen
Staatsministeriums für Landesentwicklung und Umweltfragen,
Ministerialdirigent Dr. J. Vogl. Nachdem der Völkerrechtler
Prof. Dr. Bischof aus Göttingen prüfen lassen will, inwieweit mit
rechtlichen Instrumenten gegen Bewertungen »Mn^na/i^zierter
Steden« vorgegangen werden kann/ rät Vogl, die Werte in Staat-
liehen Bekanntgaben »an/P/a«.si7>i7i7äl zu prü/Fn«/ womit dann
wahrscheinlich sichergestellt wäre, daß wir »in Europa mil einer
Zange sprec/ien«' (S. 62) wie es sich auch Oberhausen aus der
SSK wünscht. Für den Fall, daß der nächste Unfall in Bayern pas-
sieren sollte, rechnet Vogl damit, daß obwohl Ausbreitungsmodel-
le zur Vorausberechnung des Fallouts bei Reaktorunfällen da sind,
mit Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung erst dann gerechnet
werden kann, wenn die »Konlaminali'on rateäcMc/i voriiegl«. *

Uns scheint, daß viele Menschen und auch Verantwortliche für
dieses Gesetz z.T. unrealistische Vorstellungen über die Folgen
eines Reaktorunglücks in der Bundesrepublik haben. Prof. Dr.
Aurand,an der Strahlenschutzgesetzgebung in Deutschland seit
langem beteiligt, denkt anscheinend ähnlich. »/Iber wir wo/te« u/w
öfoc/i darüber /dar .sei«, da/ wir auch mil ganz anderen Situationen
reebnen müssen. Deswegen ist es vöi/ig absurd, das 30-mrem-
Konzept überma/ig zu strapazieren and zw g/aitben, eine Kala-
stropbe /asse sieb dwreb eine Jfcroräniwg steuern. «'

Anmerkungen

' Vorläufiges Stenographisches Protokoll der 13. Sitzung des Ausschusses für
Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit am 3.11.1986: Öffentliche Anhö-
rung von Sachverständigen zu dem Entwurf des StrVG

^ Der Präsident der TU Berlin, Forschung Aktuell, Sonderheft Tschernobyl,
Nr. 11 -13 / Jahrgang 3, Berlin Dez. 1986

' Strahlenschutzverordnung von 1976

* Inge Schmitz-Feuerhake, in: Late Biological Effects of Ionizing Radiation,
Vol. 1, IAEA, Wien 1978

' Ulrike Fink: Wen schützt die neue StrSchV? Stellungnahme zur geplanten No-
vellierung im Auftrag der GRÜNEN IM BUNDESTAG; Gruppe Ökologie,
Immengarten 31, 3000 Hannover, April 1986

' StrVG, Gesetzentwurf vom 29.9.1986, Bundestagsdrucksache 10/6082
' StrVG, Bundesgesetzblatt 1986, 2610

' Schriftliche Stellungnahme der Experten zur Anhörung zum Entwurfdes StrVG

Die Autoren arbeiten am Institut fiir Atom- und Festkörperphysik der Freien
Universität Berlin. Sie sind Mitglieder des Verein ARGUS - Arbeitsgemein-
schaft Umweltschutz (in Gründung). Der Schwerpunkt der Arbeit soll zu-
nächst bei Umweltradioaktivität liegen. Geplant ist eine Erweiterung auf
Umwelttoxikologie, gesunde Ernährung u.a. in Zusammenarbeit mit Schu-
len. Der Verein ist aus der Arbeit der Meßgruppe Radioaktivität am Fachbe-
reich Physik der Freien Universität Berlin entstanden.
Kontakt: Ernst Rößler

Flotowstraße 2
1000 Berlin 45

Ständige Radioaktivitätsmessungen von Privatproben könnte
keine staatliche Aufgabe sein, äußerte der Berliner Umweltse-

nator Professor Starnick Mitte Oktober des vergangenen Jahres

gegenüber der Presse und versuchte damit, staatliche Verantwort-
lichkeit nach der Katastrophe von Tschernobyl abzuschieben. Sei-

ne Begründung: »Es gib! äoeby'efzr eine sogenannte anabbängige
A/e/stei/e, äie müssen yä aaeb was zu inn baben. «

Tatsächlich begann Mitte Dezember 1986 im Berliner Bezirk
Moabit die Unabhängige Strahlenmeßstelle Berlin mit ihrem
Meßbetrieb. Mit Hilfe von Spenden und dem Erlös einer Konzert-
und Informationsveranstaltung im Spätsommer des vergangenen
Jahres konnte eine Grundausstattung zur Messung des radioakti-
ven Gamma-Spektrums erworben werden. Das Ausmaß der Kata-
strophe von Tschernobyl, die gleichfalls katastrophale staatliche

Informationspolitik und Handlungsweise sowie eine Halbwertzeit
etwa von Cäsium-137, die bei dreißig Jahren liegt, veranlaßten Ver-
eine wie Netzwerk, die Berliner Ärzteinitiative gegen Atomener-
gie, das Medizinische Informations- und Kommunikationszentrum
Gesundheitsladen Berlin, Stattwerke, Meßzelle und das Berliner
Bildungswerk für Demokratie und Umweltschutz in einem Akt
der Selbsthilfe zur gemeinsamen Gründung eines Trägervereins
»Aktiv gegen Strahlung« für eine unabhängige Meßstelle.

Die große Verunsicherung und ein nicht befriedigter Informa-
tionsbedarf in der Bevölkerung bescherten der unabhängigen Ber-
liner Meßstelle von Anfang an ein fast ununterbrochen klingeln-
des Telefon und einen derart großen Zulauf, daß die regulären
Öffnungszeiten bis heute nicht ausreichen. Zu Arbeitszeiten bis
80 Stunden pro Woche sind die beiden Betreiber Bernd Lehmann
und Dr. Peter Plieninger oft gezwungen.

Von allen Kreisen der Berliner Bevölkerung, insbesondere von
werdenden Müttern und Eltern kleinerer und älterer Kinder, als

Einzelpersonen und in Gruppenzusammenschlüssen, werden die
Meß- und Beratungsdienste der Meßstelle in Anspruch genom-
men. 30.- DM kostet die Untersuchung einer Probe auf den Ge-
halt an radioaktiven Isotopen wie Cäsium-137 und -134. Auf ein

persönliches Gespräch vor und nach der Messung mit dem Auf-
traggeber legen die Mitarbeiter der unabhängigen Meßstelle be-
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sonderen Wert. Gemessen wird mit einem Reinstgermanium-De-
tektor mit zwanzigprozentiger Effektivität und einem Vielkanal-
Analysator, eine Anlage, die herkömmliche wissenschaftliche
Standards zumindest erreicht.

Als Standbein der Öffentlichkeitsarbeit und weiteren Service

gibt die Unabhängige Meßstelle Berlin einen Umweltinforma-
tionsdienst unter dem Titel »Strahlentelex« heraus. Mit seinen In-
formationen über die Strahlenbelastung von Nahrungsmitteln und
Nachrichten zur Einschätzung der Wirkung von Niedrigstrahlung
hat das »Strahlentelex« nicht unverdient aus dem Stand heraus ei-

nen beachtenswert breiten und überregionalen Leserkreis gefun-
den. Seit Januar dieses Jahres erscheint es an jedem ersten und
dritten Donnerstag im Monat mit einem Umfang von sechs Seiten.

»Gep/anl waren zweimal im Mona! vier Seiten,« erklärt Thomas
Dersee, verantwortlicher Redakteur, der gemeinsam mit den bei-
den Betreibern der Unabhängigen Berliner Strahlenmeßstelle das

»Strahlentelex« erstellt. Informationsfülle und Informationsbe-
darf der Leserinnen und Leser erzwangen jedoch einen erweiter-
ten Umfang. Die Abonnenten sind zum größten Teil einerseits
Ärzte, Wissenschaftler, Ingenieure und andere sogenannte Multi-
plikatoren, andererseits Eltern, die die Meß- und Beratungsdien-
ste der Meßstelle inanspruchnehmen.

Schwerpunkt jeder Ausgabe des »Strahlentelex« ist denn auch
ein »Strahlen-Kompaß«, in dem jeweils eine Produktgruppe auf
ihren Radioaktivitätsgehalt untersucht und im Sinne eines verglei-
chenden Warentests dokumentiert wird. »Daäior/i isf äer t/naä-
/längigen SteaWen«zeßste//e Eer/i'n «nä iTirem 'SteflAfente/er ' <üe

Venmmg von Firmennamen mög/i'c/i, o/me Regress/oräerimgen
_/ürc/iten zu mü.v.ven. Die Zei'tec/iri/? 'Tesf'imääie/iintenTirste/ien-
äe Sfj/fang Bärentes? Ziaäen Ais zu Ziöc/wteic/iter/ic/ien I/rtei/en
A/itte <7er siebziger ia/ire äas Eec/if zur Nennung von Firmenna-
men erstellten, wenn eües unter EerücLsic/Uigimg äer Grwmisäfze
lies vergieic/ienäen Warentests gescbiebl«, erzählt Thomas Der-
see. Deshalb erscheint ihm die von anderer Seite oft geübte Zu-
rückhaltung bei der Nennung von Firmennamen eher als Vor-

wand, der einer Abneigung dagegen aus anderen Gründen vorge-
schoben wird. Tatsächlich kann der Verbraucher mit der sonst

Kontakt:
Unabhängige Strahlenmeßstelle Berlin
Wilsnacker Straße 15

D -1000 Berlin 21

üblichen Veröffentlichung von Meßergebnissen unter unbestimm-
ten Bezeichnungen wie »Milch aus Bayern« oft kaum etwas anfan-

gen, wenn die Milch in seinem Supermarkt aus einer örtlichen
Meierei-Zentrale stammt, die ihre Bezugsquellen nicht offenlegt
und noch dazu Milch aus verschiedenen und unterschiedlich ra-
dioaktiv belasteten Gegenden kräftig mischt.

Schwerpunktmäßig untersucht und dokumentiert wurden bis-
her unter anderem Milch und Milchprodukte, Babynahrung, Teig-
waren und Säfte, um insbesondere den Eltern für die Ernährung
ihrer besonders gefährdeten Kinder Hinweise zu geben. Ergän-
zend zum jeweiligen Schwerpunkt enthält das »Strahlentelex« aber
auch weitere Hinweise und Einschätzungen etwa zu Getreide und

Getreideprodukten, Obst, Gemüse, Heil- und Würzkräutern,
Tee, Honig, Fleisch und Fisch.

Unter der Betreuung und Mitarbeit eines aus Physikern, Che-
mikern, Biologen und Ärzten bestehenden wissenschaftlichen
Beirates, dem auch namhafte Mitglieder der internationalen Ärz-
teorganisation IPPNW angehören, veröffentlicht das »Strahlen-
telex« außerdem aktuelle und prinzipielle Informationen zur
Beurteilung der Wirkung von Niedrigstrahlung, gibt Literaturhin-
weise und kündigt Tagungen, Seminare und andere Veranstaltun-

gen zum Thema an. Schwerpunkte der inhaltlichen Auseinander-

setzung im »Strahlentelex« waren bisher die sogenannten Grenz-
werte und die Frage ihrer Unbedenklichkeitserklärung, das neu

eingeführte Konzept der »effektiven Dosis«, Probleme bei den
Kenntnissen über den Radionuklidstoffwechsel sowie die Frage
nach akuten vorgeburtlichen Strahlenschäden infolge der söge-
nannten Niedrigstrahlung seit Tschernobyl.

Gebrauchswert und Informationsgehalt des »Strahlentelex«
sind hoch. Im Jahresabonnement kostet es DM 74- für 24 Aus-
gaben frei Haus.
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